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ANSPRACHE DES NEUERWAEHLTEN LANDVOGTS IM SARGANSERLAND, [ JOHANN
FRANZ LANDTWING?1 ] , ANLAESSLICH SEINES AUFRITTS

"Wan ein standt oder Landt sich in dem Flor der Dugenthen 3 undt in handthaa-

bung der gerechtigkeit über sich schwingen undt erhalten Will ; so befindet

sich nothwendig , die darin gebrachte heilsamme gesätze Zuo Betrachten etc . dan

der auffnamb , das ansehen , Undt Wohlehrgehen eines gesambten standts 3 undt

Landts , bestehet in den Wohl - verordnethen gesätzen ; die besteiff - undt erhal-

tung aber deroselben Bestehet in den hochoberkeithlichen Befelchen , undt in

der schuldigen gehorsambe der Undergebnen etc. 3 welches auch die Zwey Vor-

nembste fondament der gantzen Menschlichen geselschafft 3 undt der Underschid-

lichen ständt undt Landen seindt etc.

Wan ich Nun disere Eühere heutige Versamblung recht anschauhe undt Betrachte 3

so Kan ich daraus Nichts anders erachten undt schliessen ; als das Jhr sambt-

lich Mit einem recht auffrichtigen hertzen den gewondlichen Eydt der Threühe

undt der schuldigen gehorsamme Eüheren Nüh- eintrettejvien Landtvogt abzulegen

gesinnet seyen etc . Undt wan Jhr in diser Jntention begriffen 3 so versichere

eüch 3 das Jhr hierdurch Bevorders die Ehre des allerhöchsten befürdren ; ein

sathsammes Vergnüegen eüher pflichten gegen der hochen oberkeit undt gewüssen

Leisten ; die Besteiff - undt erhaltung der Nothwendigen gesätzen ; der Aufnamb
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der tugenth Undt der gerechtigkeit 3 Undt das Wollergehen dess gesambten Vat-

terlandtSj in frid , Rühe undt erwünschter einigkeit Zuogeniessen 3 Vermehren
Würden etc.

Nun dan , Weiten die Regierung diser Landtvogtey der graffschafft Sargans dise

Zwey Jahr hindurch Zuo Vertretten 3 Von Min G. H. H. undt oberen [Ammann und Rat]

undt einer gesambten Landtsgmeindt hochloblichen standts Zug au ff Meine per-

sohn einhellig gefallen 3 haben Mir die selbige den Gnädigen befelch auffge-

tragenj eüch sambtlichen 3 als Jhren Lieben 3 gethreühen Underthanen 3 Jhres

Beharlichen guethen Willens 3 gnädig - undt Vätterlicher protection Zuo versi¬

cheren . Jch Meines theils aber Uech umb die gebührendt empfahung undt glück-

hes - Wunsch Zuo diser Meiner regierung fründtlichist bedanckhen Wollen etc.

eüch Beinebentz Versicherendt 3 das ich Währendter diser Meiner regierung Nicht

ermanglen Werde 3 eüch allen gebührendten 3 Schutz 3 hilff undt Beystandt Zuo

erhaltung ücher von altem hero erlangten frey - Undt gerechtigkeiten . . . Zuo

erzeigen : in der Hoffnung 3 das Jhr solche keineswegs Missbrauchen sondern be-

vorderst der hochen oberkeit (wo nidere grichtsherren sagt man auch ) undt

eines grichtsherren die Jhrige 3 folgsamb auch die eüherige hierdurch helffen

Schützen Undt schirmen werden . Versichere eüch auch . . . 3 das ich einem Jeden 3

so wohl in klag als anthworth 3 in rechtlich - Undt straffbahren Sachen Willi¬

ges gehör ertheilen Werden.

NB. Ob was wegen den Zigineren , Waffen 3 oder atmahnung wegen dem Eydt 3 ferners

Zuo reden sein wird 3 ist mir Unbekanth . "

1 ) Datierung und Name des Landvogtes sind in keiner Weise gesichert . Aufgrund
der Daten der vorhergehenden und der nachfolgenden Dokumente könnte es
sich aber am ehesten um obigen Landtwing handeln . AH 43/18 ist jedoch nicht
von ihm geschrieben . - Die Familie Zurlaüben selbst stellte nie einen Land¬
vogt im Sarganserland . Vorliegende Kopie aber könnte ev . später einem Zur¬
lauben - so etwa Fidel 3 der 1708 - 1710 Landvogt im Rheintal war 3 oder Beat
Jakob II . 3 der von 1696 - 1698 als Landvogt im Thurgau und 1699 - 1701 als
Landvogt in den Freien Aemtern amtete -als  Vorlage für seine eigene Rede
als neu aufreitender Landvogt gedient haben . In diesem Falle würde aber
AH 43/18 eher von Johann Heinrich Iten 3 Landvogt von Sargans von 1697 - 99 3
oder von Karl Josef Brandenberg 3 Landvogt daselbst von 1683 - 1685 3 stammen.
Entsprechende Schriftvergleiche verblieben jedoch in beiden Fällen negativ.

-  Blatt 45 v  leerKopie AH 43 , 44 - 45
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